
EU-Verfassung hne Gott?

Europa braucht eine Verfassung. Nachdem mMIi1t Jahresbeginn 20072 1n den meısten
EU-Ländern eıne gemeınsame Währung eingeführt wurde un: 1U  — VOT dem Hın-
tergrund des Irakkrıegs dringlicher geworden der Architektur einer D
meınsamen Außen- un: Sıcherheitspolitik gearbeitet wırd, steht als nächste wich-
tıge Statıon 1m europäischen Einigungsprozefß die künftige Verfassung Be]l
samtlichen 1mM Europäischen Parlament en Fraktionen besteht Eınigkeıit
darüber, da{fß dıe Europäische Unıion mehr se1n soll als Wırtschaft und Markt Der
uro A nıcht darüber hinwegtäuschen, da{fß 6S dringlich 1St, Europas geist1ges
Fundament definieren, un! diese (übertällige) Frage 1St nıcht NUur VO  z akademı1-
scher Bedeutung. Das Wort VO  . der „Seele Europas” 1st dabe1 keine leere Floskel,
die 1Ur VO  a Papst Johannes Paul I1 unermüdlich 1n Erinnerung gebracht wırd
Seinerzeıt haben auch Jacques Delors oder Väclav Havel davon gesprochen, heute
1St CGS Kommuissıonspräsident Romano Prodi Ende Februar 70062 erklärte dieser be]
der Eröffnung des VO Europäischen Rat VO Laeken eingesetzten Europäischen
Konvents: „Unter Anerkennung un: Achtung der oroßen kulturellen un! geistigen
Tradıtionen, die die Seele Europas ausmachen, mussen WIr eıner echten Reform
der Unıion arbeiten.EU-Verfassung ohne Gott?  Europa braucht eine Verfassung. Nachdem mit Jahresbeginn 2002 in den meisten  EU-Ländern eine gemeinsame Währung eingeführt wurde und nun - vor dem Hin-  tergrund des Irakkriegs um so dringlicher geworden — an der Architektur einer ge-  meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gearbeitet wird, steht als nächste wich-  tige Station im europäischen Einigungsprozeß die künftige Verfassung an. Bei  sämtlichen im Europäischen Parlament vertretenen Fraktionen besteht Einigkeit  darüber, daß die Europäische Union mehr sein soll als Wirtschaft und Markt. Der  Euro kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es dringlich ist, Europas geistiges  Fundament zu definieren, und diese (überfällige) Frage ist nicht nur von akademi-  scher Bedeutung. Das Wort von der „Seele Europas“ ist dabei keine leere Floskel,  die nur von Papst Johannes Paul II. unermüdlich in Erinnerung gebracht wird.  Seinerzeit haben auch Jacques Delors oder Väclav Havel davon gesprochen, heute  ist es Kommissionspräsident Romano Prodi. Ende Februar 2002 erklärte dieser bei  der Eröffnung des vom Europäischen Rat von Laeken eingesetzten Europäischen  Konvents: „Unter Anerkennung und Achtung der großen kulturellen und geistigen  Traditionen, die die Seele Europas ausmachen, müssen wir an einer echten Reform  der Union arbeiten. ... Wir müssen die großen kulturellen und geistigen Traditio-  nen Europas anerkennen.“  Ob ein expliziter Gottesbezug zu diesen Traditionen dazugehört (die Nennung  Gottes oder seine Anrufung), ist dabei höchst umstritten. Ein Rückgriff auf die vom  christlichen Glauben geprägte Denkwelt von Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi  und Robert Schuman wird von vielen als problematisch empfunden. In den USA  hingegen steht auf jeder Dollarnote das religiöse Bekenntnis: „In God we trust.“  Aus dieser Perspektive mag es nur Kopfschütteln hervorrufen, daß über die Frage  der Erwähnung Gottes in einer künftigen EU-Verfassung in Europa überhaupt  kontrovers diskutiert wird.  In den letzten Monaten ist immer deutlicher geworden, daß genau hier der Kern  des Problems liegt, und zur Stunde ist noch offen, wer sich durchsetzen wird: Zu un-  terschiedlich sind die europäischen Traditionen, die von einem strikten, wenn auch  jeweils noch einmal unterschiedlichen Laizismus (Frankreich, Belgien, Niederlande,  Irland) bis hin zur ausdrücklichen Bezugnahme auf Gott reichen, wie etwa in der  Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland („Im Bewußtsein sei-  ner Verantwortung vor Gott und den Menschen ... hat das Deutsche Volk“). In ei-  ner Reihe von Verfassungen sind Brücken geschlagen, die den Kirchen und Religi-  onsgemeinschaften Berücksichtigung sichern. No&l Treanor, Generalsekretär der  Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (ComECE)  21 Stimmen 221, 5  289Wır mussen die oroßen kulturellen un: geistigen TIraditio-
Hen Europas anerkennen.“

eın explizıter Gottesbezug diesen Tradıtionen dazugehört (dıe Nennung
(sottes der selne Anrufung), 1St dabe] höchst umstritten. FEın Rückgritf auf die VO

christlichen Glauben gepragte Denkwelt VO Konrad Adenauer, Alcıde de Gasper1
un!: Robert chuman wiırd Ve  —_ vielen als problematisch empfunden. In den USA
hingegen steht auf jeder Dollarnote das relig1öse Bekenntnıis: „In God trust.“
Aus dieser Perspektive InNag 6S 1Ur Kopfschütteln hervorrufen, da{fß ber die Frage
der Erwähnung (sottes 59l eıner künftigen EU-Verfassung 1n Europa überhaupt
kontrovers diskutiert wırd

In den etzten Onaten 1STt ımmer deutlicher geworden, da{fß 1j1er der Kern
des Problems liegt, un: ZuUur Stunde 1St och offen, WCI sıch durchsetzen wırd Z
terschiedlich sınd die europäischen Tradıtionen, die VO einem strıkten, WE auch
Jjeweıls och eiınmal unterschiedlichen La1ıZzısmus (Frankreıich, Belgien, Nıederlande,
Irland) bıs hın Z ausdrücklichen Bezugnahme auf Gott reichen, W1€ ELW. ın der
Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland („Im Bewußflßtsein SEe1-
LiCT Verantwortung VOT (Gott un! den MenschenEU-Verfassung ohne Gott?  Europa braucht eine Verfassung. Nachdem mit Jahresbeginn 2002 in den meisten  EU-Ländern eine gemeinsame Währung eingeführt wurde und nun - vor dem Hin-  tergrund des Irakkriegs um so dringlicher geworden — an der Architektur einer ge-  meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gearbeitet wird, steht als nächste wich-  tige Station im europäischen Einigungsprozeß die künftige Verfassung an. Bei  sämtlichen im Europäischen Parlament vertretenen Fraktionen besteht Einigkeit  darüber, daß die Europäische Union mehr sein soll als Wirtschaft und Markt. Der  Euro kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es dringlich ist, Europas geistiges  Fundament zu definieren, und diese (überfällige) Frage ist nicht nur von akademi-  scher Bedeutung. Das Wort von der „Seele Europas“ ist dabei keine leere Floskel,  die nur von Papst Johannes Paul II. unermüdlich in Erinnerung gebracht wird.  Seinerzeit haben auch Jacques Delors oder Väclav Havel davon gesprochen, heute  ist es Kommissionspräsident Romano Prodi. Ende Februar 2002 erklärte dieser bei  der Eröffnung des vom Europäischen Rat von Laeken eingesetzten Europäischen  Konvents: „Unter Anerkennung und Achtung der großen kulturellen und geistigen  Traditionen, die die Seele Europas ausmachen, müssen wir an einer echten Reform  der Union arbeiten. ... Wir müssen die großen kulturellen und geistigen Traditio-  nen Europas anerkennen.“  Ob ein expliziter Gottesbezug zu diesen Traditionen dazugehört (die Nennung  Gottes oder seine Anrufung), ist dabei höchst umstritten. Ein Rückgriff auf die vom  christlichen Glauben geprägte Denkwelt von Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi  und Robert Schuman wird von vielen als problematisch empfunden. In den USA  hingegen steht auf jeder Dollarnote das religiöse Bekenntnis: „In God we trust.“  Aus dieser Perspektive mag es nur Kopfschütteln hervorrufen, daß über die Frage  der Erwähnung Gottes in einer künftigen EU-Verfassung in Europa überhaupt  kontrovers diskutiert wird.  In den letzten Monaten ist immer deutlicher geworden, daß genau hier der Kern  des Problems liegt, und zur Stunde ist noch offen, wer sich durchsetzen wird: Zu un-  terschiedlich sind die europäischen Traditionen, die von einem strikten, wenn auch  jeweils noch einmal unterschiedlichen Laizismus (Frankreich, Belgien, Niederlande,  Irland) bis hin zur ausdrücklichen Bezugnahme auf Gott reichen, wie etwa in der  Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland („Im Bewußtsein sei-  ner Verantwortung vor Gott und den Menschen ... hat das Deutsche Volk“). In ei-  ner Reihe von Verfassungen sind Brücken geschlagen, die den Kirchen und Religi-  onsgemeinschaften Berücksichtigung sichern. No&l Treanor, Generalsekretär der  Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (ComECE)  21 Stimmen 221, 5  289hat das Deutsche Volk“) In e1-
Ner Reihe VO Verfassungen sınd Brücken geschlagen, die den Kirchen un Relig1-
onsgemeıinschaften Berücksichtigung siıchern. Noel Treanor, Generalsekretär der
Oommıssıon der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeiminschaft (COmECE)
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mı1t Sıtz 1n Brüssel, halt den La1zısmus tranzösischer Praägung für „eıne Ideologıie VON

V01’g68t61'1'1, weıl SE überholte Vorstellungen VO Staat un! seiınen Bürgern vertrıtt“
un: Religion ‚In eiınem schlechten Sınn YVAHDE Privatsache erklärt“. Da sıch die Kır-
chen engagıert tür einen Gottesbezug einsetzen, habe ‚nıchts m1t Machtansprüchen
der nostalgıschen Iräumen VO eiınem ‚christlichen Europa tun Eın solcher
Bezug wolle „viıelmehr dem Schutz der Menschen dienen“ Es geht TIreanor darum,
„dıe Verzweckung des Menschen abzuwehren un:! sıch totalıtäre Versuchun-
SCH aller Art WaAPPLHCI 1mM Wıssen UTn dıe Grenzen menschlicher Macht.“

In ıhren Bemühungen beruten sıch die Kıirchen auf die sSoOgenannte „Kirchenklau-
sel“, die Junı 1999 als Erklärung Nr. 1A4 ZABRE Schlufßßakte des Amsterdamer Ver-

beschlossen wurde „Die Europäische Unıion achtet den Status, den Kıirchen
un reliıg1öse Vereinigungen der Gemeininschaften 1n den Mıtgliedsstaaten ach de-
Kß! Rechtsvorschriften genießen, un! beeinträchtigt ıh nıcht.“ In der als Schrittma-
cher eıner künftigen EU-Verfassung gedachten Grundrechtecharta der Europät-
schen Unıion VO Jahr 2000, deren Kernstück ursprünglıch ın die K1G Verfassung
eintliefßen sollte, wurde eın ausdrücklicher ezug auf das reli&1öse Erbe Europas
durch die tranzösısche Regierung abgelehnt, dıe 1Ur eınen 1InweIls auf das
„spirıtuelle un: moralısche Erbe“ der Präiäambel akzeptierte. Anders als die ftran-
zösısche („patrımoıne spırıtuel el moral“) un: dıe englische Fassung („spirıtual and
moral herıtage“) spricht dıe deutsche Übersetzung zUunte Zuhilfenahme eınes ber-
setzungstechnischen Kunstgrittes“ (Bıschof Egon Kapelları) VO „geistig-relig1ösen
un: sıttlichen Erbe“ Europas. Gerungen erd ach WI1€e VOT darum, ob der Passus 1n
dieser Formulierung Bestandteıl des Europäischen Verfassungsvertrages wırd

In der rage des Gottesbezugs wiırd als Ausweg die Ubernahme einer auf Tadeus7z
Mazowieck:]ı zurückgehenden Formulierung 1n der polnischen Vertassung VO 1997
dıskutiert, die als Modell eıner künftigen EU-Verfassung oalt: Diese Vertassung ach-
Let „sowohl diejenıgen, die (sott als die Quelle des Guten, des Wahren, der (3e+-
rechtigkeit un: des Schönen olauben, als auch diejeniıgen, dıe diese VWerte Aaus ande-
r  — Quellen schöptfen“ FEın solcher inklusıver Gottesbezug vereinnahmt nıcht un
spricht Glaubende w1e Nıchtglaubende gleichermaßen Die wuürde damıt der
Bedeutung der Kırchen un Religionsgemeinschaften Rechnung tragen. Di1e „Ver-
weıgerung dieser Anerkennung“ bedeutet ach Ciesare Mırabelli, dem ehemalıgen
Vorsitzenden des ıtalienıschen Verfassungsgerichtshofes, „eın Unrecht der (56-
schichte un die Amputatıon eınes Großteils des spirıtuellen Erbes, das dıe Wüuürde
des Menschen un:! seiıne Rechte begründet“.

Es geht also nıcht eiınen Sonderstatus des christlichen Glaubens, sondern
darum, ob Europa seinem Erbe steht. Zu diesem gehört wesentlıch das hrı1-
tentum Und nıcht 1Ur das Chrıistentum, auch Judentum un: Islam können, W1€
Romano Prodi wıederholt betonte, 71a7 spezifischen Integration Europas beitragen.
1e] würde aufgegeben, WECI1I111 die EU-Verfassung „gottlos“ bliebe.
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